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Bebauungsplan liegt erneut aus; 
Ergänzendes Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 192a „Am Friedhof Oggersheim - Teiländerung“; 

Stadtteil: Oggersheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 13.02.2017 den Bebauungsplan Nr. 
192a „Am Friedhof Oggersheim - Teiländerung“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als 
Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 192a „Am Friedhof Oggersheim - Teiländerung“ entspricht 
den Grundstücken mit den Flurstücknummern 532/19 und 533/15 und umfasst eine Fläche von ca. 2.150 m². 
 
Er wird begrenzt 
 
im Norden: durch den Friedhof Oggersheim, 
im Osten: durch den Alten Frankenthaler Weg, 
im Süden: durch die Flurstücke Nr. 535, 535/2, 536 und 537, 
im Westen: durch die Flurstücke Nr. 532/17 und 533/14. 
 
und ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan. 
 
Der Bebauungsplan wurde durch amtliche Bekanntmachung vom 24.03.2017 im Amtsblatt Nr. 19/2017 der 
Stadt Ludwigshafen am Rhein gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung 
rechtsverbindlich. 
 
Nach gerichtlicher Überprüfung wurde die Teilnichtigkeit einer Einzelfestsetzung zur Art der baulichen 
Nutzung festgestellt. Der Gesamtplan wurde aber in seiner Rechtskraft bestätigt. Zur Heilung dieses 
materiellen Fehlers soll für den Bebauungsplan Nr. 192a „Am Friedhof Oggersheim – Teiländerung“ ein 
ergänzendes Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund wird die 
Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung des berichtigten Bebauungsplanentwurfes nach § 
4a Abs. 3 BauGB wiederholt. In dieser Zeit können Anregungen zu den geänderten Planinhalten vorgebracht 
werden. 
 
Der berichtigte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 192a „Am Friedhof Oggersheim - Teiländerung“ liegt 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB mit Begründung und den textlichen Festsetzungen 
während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr 
bis 12:00 Uhr) in der Zeit vom 
 
 
 



27. September bis einschließlich 26. Oktober 
 
bei der Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 20, 3. Obergeschoss, Zimmer 301, 
zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Ebenso kann in diesem Zeitraum der Planentwurf mit Begründung und textlichen Festsetzungen im Internet 
eingesehen werden unter www.ludwigshafen.de über den Pfad: Nachhaltig / Planen, Bauen, Wohnen / 
Bauleitplanung / Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 192a „Am Friedhof Oggersheim - Teiländerung“ dient der Innenentwicklung. 
Weiterhin sind von dem Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. Aufgrund 
dessen wurde die Bebauungsplanaufstellung gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Dies gilt auch für das ergänzende Verfahren zur Berichtigung der fehlerhaften 
Einzelfestsetzung. 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen werden die Verfahrenserleichterungen nach § 13a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 BauGB in Anspruch genommen. Somit wird auf die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet. Weiterhin wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 BauGB von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen wird. 
 
Während der Dauer der Planauslegung können Anregungen zu den geänderten Planinhalten schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung – Bereich Stadtplanung – vorgebracht werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 S. 2, 2. HS i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 11.09.2018 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
  



Geltungsbereich: 
 

 
 
  



Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 07.03.18 zur wesentlichen Änderung der Rhodamin-Fabrik . 
Vorhaben: Sicherstellung der THF-Freiheit nach dem Finish. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau B 218, Anlage-Nr. 12.11. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 
Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im 
Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 
32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist 
dies technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 
Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 
Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten.  

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine wesentliche Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des §16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine andersartigen Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen 
werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 11.09.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


